
BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie die Preise für unsere Hotels und Ferienwohnungen.

Die Ausstattungen und Inklusivleistungen der einzelnen Hotels und Ferienwohnungen fin-
den Sie unter www.stiftungsfamilie.de bei den jeweiligen Urlaubsangeboten.

2027
HOTELS & FERIENWOHNUNGEN

PREISE & INFORMATIONEN



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

SAISON HAUPTSAISON WEIHNACHTEN SILVESTER
03.01. - 29.04.27 29.04. - 06.11.27 19.12. - 27.12.27 27.12.27 - 03.01.28

06.11. - 19.12.27*

DOPPELZIMMER
Exklusiv 160,00 195,00 236,00 252,00

Superior 149,00 186,00 227,00 241,00

Komfort 139,00 177,00 215,00 230,00

Classic 123,00 157,00 197,00 209,00

EINZELZIMMER
Komfort 92,00 108,00 128,00 139,00

Classic 81,00 99,00 114,00 128,00

SUITE
Premium 205,00 256,00 285,00 298,00

Exklusiv 195,00 242,00 267,00 283,00

Komfort 143,00 164,00 198,00 208,00

•	 Mindestaufenthalt 2 Nächte und vom 01.07.- 31.08. 7 Nächte
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Feste An- und Abreisetage über Weihnachten und Silvester inkl. besonderem Programm
•	 Haustiere möglich (15€ pro Haustier und Tag) 

ERMÄSSIGUNG: 
DZ oder Suite zur Alleinnutzung (oder mit Kind bis 15 Jahre) 20€ Ermäßigung auf den Zimmerpreis

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren im Zimmer/Suite der Eltern kostenfrei

* Geschlossen in der Zeit vom 12.11. bis einschließlich 19.11.2027

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Halbpension (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
HOTEL HUBERTUS-PARK



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

SAISON HAUPTSAISON
03.01. - 29.04.27 29.04. - 06.11.27

06.11. - 20.12.27* 20.12.27 - 03.01.28

3-RAUM
3 Zimmer 
FeWo

99,00 124,00

•	 Mindestaufenthalt 3 Nächte und vom 01.07.- 31.08. 7 Nächte
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Haustiere möglich (15€ pro Haustier und Tag)

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren kostenfrei

ZUSCHLAG: 
jede weitere Person ab 16 Jahre 20€/Nacht

AN- UND ABREISE: 
täglich

* Geschlossen in der Zeit vom 12.11. bis einschließlich 19.11.2027

Preise pro Ferienwohnung und Nacht für zwei Personen (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
FERIENWOHNUNGEN SCHÖNAU AM KÖNIGSSEE



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

SAISON HAUPTSAISON WEIHNACHTEN SILVESTER
03.01. - 26.03.27 26.03. - 07.11.27 19.12. - 27.12.27 27.12.27 - 03.01.28

07.11. - 19.12.27

DOPPELZIMMER
Exklusiv 152,00 183,00 226,00 226,00

Superior 142,00 173,00 215,00 215,00

Komfort 128,00 159,00 205,00 205,00

EINZELZIMMER
88,00 98,00 118,00 118,00

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Halbpension (zzgl. Kurtaxe)

DOPPELZIMMER
Exklusiv 132,00 163,00

Superior 122,00 153,00

Komfort 108,00 139,00

EINZELZIMMER
78,00 88,00

•	 Inklusive KÖNIGSCARD
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Feste An- und Abreisetage über Weihnachten und Silvester inkl. besonderem Programm

ERMÄSSIGUNG: 
DZ zur Alleinnutzung (oder mit Kind bis 15 Jahre) 20€ Ermäßigung auf den Zimmerpreis

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren im Zimmer der Eltern kostenfrei

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Frühstück (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
HOTEL ISARWINKEL



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

SAISON HAUPTSAISON
06.03. - 24.04.27 12.01. - 06.03.27

06.11. - 18.12.27 24.04. - 06.11.27

18.12.27 - 12.01.28

1-RAUM
Komfort 69,00 79,00

Classic 53,00 63,00

2-RAUM
Exklusiv 92,00 106,00

Superior 84,00 99,00

Komfort 77,00 92,00

3-RAUM
Exklusiv 99,00 114,00

Superior 92,00 106,00

•	 Mindestaufenthalt 3 Nächte 
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Über Weihnachten und Silvester - Mindestaufenthalt 6 Nächte

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren kostenfrei

ZUSCHLÄGE: 
jede weitere Person ab 16 Jahre 15€/Nacht
unter 5 Nächten einmalig 60€ pro Ferienwohnung

AN- UND ABREISE: 
Montag bis Samstag (außer Feiertage) 

Preise pro Ferienwohnung und Nacht für zwei Personen (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
FERIENWOHNUNGEN GARMISCH



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

SAISON HAUPTSAISON WEIHNACHTEN SILVESTER
03.01. - 01.04.27 01.04. - 02.11.27 19.12. - 27.12.27 27.12.27 - 03.01.28

02.11. - 19.12.27

DOPPELZIMMER
Premium 164,00 205,00 246,00 256,00

Exklusiv 143,00 180,00 221,00 232,00

Superior 133,00 164,00 205,00 215,00

Komfort 123,00 160,00 201,00 211,00

EINZELZIMMER
Superior 87,00 102,00 123,00 128,00

Komfort 77,00 92,00 112,00 117,00

FAMILIENSUITE
Exklusiv 164,00 205,00 246,00 256,00

Superior 148,00 184,00 226,00 236,00

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Halbpension (zzgl. Kurtaxe)

DOPPELZIMMER
Premium 144,00 185,00

Exklusiv 123,00 160,00

Superior 113,00 144,00

Komfort 103,00 140,00

EINZELZIMMER
Superior 77,00 92,00

Komfort 67,00 82,00

FAMILIENSUITE
Exklusiv 144,00 185,00

Superior 128,00 164,00

•	 Inklusive Schwarzwald-Plus-Karte
•	 Mindestaufenthalt 2 Nächte
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Feste An- und Abreisetage über Weihnachten und Silvester inkl. besonderem Programm

ERMÄSSIGUNG: 
DZ oder Suite zur Alleinnutzung (oder mit 
Kind bis 15 Jahre) 20€ Ermäßigung auf den 
Zimmerpreis

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren im Zimmer/Suite der 
Eltern kostenfrei

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Frühstück (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
SCHWARZWALDHOTEL BAIERSBRONN



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

SAISON WEIHNACHTEN SILVESTER
04.01. - 19.12.27 19.12. - 27.12.27 27.12.27 - 04.01.28

DOPPELZIMMER
Superior 167,00 230,00 240,00

Komfort 139,00 191,00 202,00

Classic 125,00 177,00 188,00

EINZELZIMMER
95,00 121,00 126,00

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Halbpension

•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Feste An- und Abreisetage über Weihnachten und Silvester inkl. besonderem Programm 

ERMÄSSIGUNG: 
DZ zur Alleinnutzung (oder mit Kind bis 15 Jahre) 10€ Ermäßigung auf den Zimmerpreis

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren im Zimmer der Eltern kostenfrei

DOPPELZIMMER
Superior 147,00

Komfort 119,00

Classic 105,00

EINZELZIMMER
85,00

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive 
Frühstück

NEU:
Im Zeitraum vom 

04.01. bis 01.04.27 und 
vom 31.10. bis 19.12.27 

bieten wir Ihnen Vollverpfle-
gung zum Preis der Halbpen-

sion! Es wird ein einfaches 
Mittagessen und 

Nachmittags Kaffee und 
Kuchen angeboten!

PREISE 2027
HOTEL LINDENBACH



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

SAISON HAUPTSAISON WEIHNACHTEN SILVESTER
03.01. - 27.03.27* 27.03. - 02.11.27 19.12. - 27.12.27 27.12.27 - 03.01.28

02.11. - 19.12.27

DOPPELZIMMER
Komfort 128,00 143,00 173,00 187,00

Classic 122,00 137,00 167,00 180,00

Classic Einzel-
bett

122,00 137,00 167,00 180,00

EINZELZIMMER
88,00 95,00 112,00 118,00

FAMILIENSUITE
Superior 167,00 180,00 205,00 220,00

Komfort 157,00 170,00 191,00 205,00

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Halbpension (zzgl. Kurtaxe)

DOPPELZIMMER
Komfort 108,00 123,00

Classic 102,00 117,00

Classic Einzel-
bett

102,00 117,00

EINZELZIMMER
78,00 85,00

FAMILIENSUITE
Superior 147,00 160,00

Komfort 137,00 150,00

•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Feste An- und Abreisetage über Weihnachten und Silvester inkl. besonderem Programm

ERMÄSSIGUNG: 
DZ oder Suite zur Alleinnutzung (oder mit Kind bis 15 Jahre) 20€ Ermäßigung auf den Zimmerpreis

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren im Zimmer/Suite der Eltern kostenfrei

* Geschlossen in der Zeit vom 04.01. bis einschließlich 22.01.2027

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Frühstück (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
VITALHOTEL WEISSE ELSTER



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

SAISON HAUPTSAISON SILVESTER
03.01. - 25.01.27 25.01. - 06.02.27 27.12.27 - 03.01.28

06.02. - 17.03.27* 17.03. - 16.10.27

16.10. - 27.12.27

DOPPELZIMMER
Superior 124,00 141,00 183,00

Komfort 109,00 125,00 163,00

EINZELZIMMER
82,00 93,00 110,00

SUITE
155,00 177,00 219,00

WOHNMOBILSTELLPLATZ
23,00 23,00 23,00

•	 Mindestaufenthalt 2 Nächte
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Feste An- und Abreisetage über Silvester  inkl. besonderem Programm
•	 Haustiere möglich (15€ pro Haustier und Tag)

ERMÄSSIGUNG: 
DZ oder Suite zur Alleinnutzung (oder mit Kind bis 15 Jahre) 20€ Ermäßigung auf den Zimmerpreis

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren im Zimmer/Suite der Eltern kostenfrei

* Geschlossen in der Zeit vom 28.02. bis einschließlich 18.03.2027

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Halbpension (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
ERLEBNISHOTEL FESTENBURG



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

SAISON WEIHNACHTEN/
SILVESTER

29.01. - 02.11.27* 18.12.27 - 04.01.28

1-RAUM
1 Zimmer FeWo 75,00 81,00

2-RAUM
Superior 90,00 96,00

3-RAUM
Premium 114,00 121,00

Superior 106,00 112,00

4-RAUM
4 Zimmer FeWo 114,00 121,00

•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Über Silvester Mindestaufenthalt 4 Nächte
•	 Haustiere möglich (15€ pro Haustier und Tag)

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren kostenfrei

ZUSCHLÄGE: 
jede weitere Person ab 16 Jahre 25€/Nacht
unter 3 Nächten einmalig 40€ pro Ferienwohnung

AN- UND ABREISE: 
täglich

* Geschlossen in der Zeit vom 03.01. bis einschließlich 28.01.2027 sowie vom 02.11. bis einschließlich 16.12.2027.

Preise pro Ferienwohnung und Nacht für zwei Personen (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
FERIENWOHNUNGEN BROCKENBLICK



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

SAISON WEIHNACHTEN SILVESTER
15.01. - 19.12.27 19.12. - 27.12.27 27.12.27 - 03.01.28

DOPPELZIMMER
Premium 153,00 195,00 205,00

Premium Villa 174,00 215,00 226,00

Exklusiv 140,00 181,00 192,00

Exklusiv Villa 160,00 201,00 211,00

Superior 131,00 172,00 182,00

Komfort 123,00 164,00 174,00

Komfort Villa 136,00 177,00 187,00

EINZELZIMMER
Exklusiv 87,00 107,00 112,00

Superior 79,00 100,00 105,00

Superior Villa 87,00 107,00 112,00

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Halbpension (zzgl. Kurtaxe)

DOPPELZIMMER
Premium 133,00

Premium Villa 154,00

Exklusiv 120,00

Exklusiv Villa 140,00

Superior 111,00

Komfort 103,00

Komfort Villa 116,00

EINZELZIMMER
Exklusiv 77,00

Superior 69,00

Superior Villa 77,00

•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Feste An- und Abreisetage über Weihnachten und Silvester inkl. besonderem Programm
•	 Haustiere möglich (15€ pro Haustier und Tag)

ERMÄSSIGUNG: 
DZ zur Alleinnutzung (oder mit Kind bis 15 Jahre) 
20€ Ermäßigung auf den Zimmerpreis

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren im Zimmer der Eltern kostenfrei

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive 
Frühstück (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
HOTEL VILLA DÜRKOPP



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

NEBENSAISON ZWISCHENSAISON HAUPTSAISON WEIHNACHTEN SILVESTER
03.01. - 11.02.27* 11.02. - 23.04.27 23.04. - 16.10.27 20.12. - 27.12.27 27.12.27 - 03.01.28

14.11. - 20.12.27 16.10. - 14.11.27

DOPPELZIMMER
Exklusiv 145,00 181,00 211,00 239,00 239,00

Superior 131,00 157,00 198,00 215,00 215,00

Komfort 113,00 147,00 186,00 203,00 203,00

Classic 107,00 142,00 177,00 199,00 199,00

EINZELZIMMER
79,00 99,00 132,00 143,00 143,00

SUITE
181,00 226,00 256,00 294,00 294,00

FERIENWOHNUNG 
Ferienwohnung
3-Raum-Wohnung 
ohne Verpflegung 
inklusive Brötchen-
service (2 Brötchen 
pro Person) 

190,00 231,00 314,00 318,00 318,00

Ferienwohnung 
PLUS
3-Raum-Wohnung 
inklusive Halbpen-
sion sowie pro Person 
ein Bademantel und 
Saunatuch

288,00 330,00 411,00 nicht  
buchbar

nicht  
buchbar

•	 Mindestaufenthalt 3 Nächte und vom 01.07.- 31.08. 7 Nächte
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Feste An- und Abreisetage über Weihnachten und Silvester inkl. besonderem Programm

ERMÄSSIGUNG: 
DZ oder Suite zur Alleinnutzung (oder mit Kind bis 15 Jahre) 20€ Ermäßigung auf den Zimmerpreis

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren im Zimmer/Suite der Eltern kostenfrei

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Halbpension (zzgl. Kurtaxe)

ZUSCHLÄGE: 
unter 4 Nächten einmalig 50€ pro Ferienwohnung
jede weitere Person ab 16 Jahre 20€/Nacht

* Geschlossen in der Zeit vom 04.01. bis einschließlich 22.01.2027

Preise pro Ferienwohnung und Nacht für vier Personen (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
DÜNENHOTEL ALT RANTUM



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

SAISON HAUPTSAISON
06.01. - 29.05.27 29.05. - 26.09.27

26.09. - 27.12.27 27.12.27 - 04.01.28

1-RAUM
Superior 71,00 102,00

Komfort 67,00 94,00

Classic 62,00 85,00

2-RAUM
Superior 84,00 123,00

Komfort 79,00 116,00

Classic 62,00 85,00

3-RAUM
Exklusiv 107,00 153,00

Superior 94,00 138,00

Komfort 85,00 127,00

•	 Mindestaufenthalt 5 Nächte und vom 01.07.- 31.08. 7 Nächte
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Über Silvester Mindestaufenthalt 7 Nächte 
•	 Haustier möglich (15€ pro Haustier und Tag)

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren kostenfrei

ZUSCHLAG: 
jede weitere Person ab 16 Jahre 25€/Nacht

AN- UND ABREISE: 
Montag bis Samstag (außer Feiertage) 

Preise pro Ferienwohnung und Nacht für zwei Personen (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
FERIENWOHNUNGEN WYK AUF FÖHR



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

NEBENSAISON ZWISCHENSAISON HAUPTSAISON WEIHNACHTEN SILVESTER
03.01. - 21.02.27* 21.02. - 19.03.27 19.03. - 11.04.27 19.12. - 27.12.27 27.12.27 - 03.01.28

21.11. - 19.12.27 11.04. - 24.04.27 24.04. - 02.11.27

02.11. - 21.11.27

DOPPELZIMMER
Exklusiv 108,00 147,00 201,00 180,00 227,00

Superior 102,00 135,00 180,00 164,00 203,00

Komfort 92,00 123,00 168,00 151,00 188,00

Classic 81,00 112,00 157,00 143,00 178,00

EINZELZIMMER
Superior 71,00 92,00 117,00 107,00 129,00

Komfort 66,00 81,00 108,00 98,00 121,00

SUITE
Premium 143,00 195,00 263,00 228,00 298,00

Exklusiv 112,00 160,00 218,00 195,00 247,00

Superior 102,00 139,00 185,00 160,00 211,00

•	 Mindestaufenthalt 3 Nächte und vom 01.07.- 31.08. 7 Nächte
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Feste An- und Abreisetage über Weihnachten und Silvester inkl. besonderem Programm

ERMÄSSIGUNG: 
DZ oder Suite zur Alleinnutzung (oder mit Kind bis 15 Jahre) 20€ Ermäßigung auf den Zimmerpreis

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren im Zimmer/Suite der Eltern kostenfrei

* Geschlossen in der Zeit vom 03.01. bis einschließlich 22.01.2027

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Halbpension (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
INSELHOTEL ROTE ERDE



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

Für das Strandhotel Seestern ist eine Renovierung geplant, die voraussichtlich von Oktober 
2026 bis Sommer 2027 dauern wird.

Da sich unsere Planungen noch in der Abstimmung befinden, stehen die Preise für den Zeit-
raum danach aktuell leider noch nicht fest.

In der Zwischenzeit laden wir Sie herzlich ein, unsere weiteren schönen Reiseziele an der 
Ostseeküste zu entdecken.

•	 das charmante Hotel Ahlbeck auf der Insel Usedom 
•	 den stilvollen „Alten Bahnhof” in Prerow/Darß
•	 unsere familienfreundlichen „Ferienwohnungen auf Rügen“ direkt gegenüber dem 

„Strandhotel Seestern“
•	 unsere schönen „Ferienwohnungen in Zingst“ auf dem Darß 
•	 unsere topmodernen „Ferienwohnungen in Kühlungsborn“ im maritimen Kühlungsborn
•	 unsere topmodernen „Ferienwohnungen auf Hiddensee“ auf der autofreien Insel Hidden-

see

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihre Anfrage!

PREISE 2027
STRANDHOTEL SEESTERN



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

NEBENSAISON ZWISCHENSAISON HAUPTSAISON
03.01. - 27.03.27 27.03. - 25.04.27 25.04. - 24.10.27

07.11. - 20.12.27 24.10. - 07.11.27 20.12.27 - 03.01.28

2-RAUM
Exklusiv 67,00 99,00 133,00

Superior 59,00 88,00 118,00

3-RAUM
Exklusiv 81,00 112,00 149,00

Superior 71,00 102,00 136,00

•	 Mindestaufenthalt 3 Nächte und vom 01.07.- 31.08. 7 Nächte
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren kostenfrei

ZUSCHLAG: 
jede weitere Person ab 16 Jahre 25€/Nacht

AN- UND ABREISE: 
täglich

Preise pro Ferienwohnung und Nacht für zwei Personen (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
FERIENWOHNUNGEN RÜGEN



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

NEBENSAISON ZWISCHENSAISON HAUPTSAISON
04.01. - 27.03.27 27.03. - 24.04.27 24.04. - 23.10.27

06.11. - 04.12.27* 23.10. - 06.11.27 27.12.27- 04.01.28

1-RAUM
1 Zimmer FeWo 76,00 91,00 105,00

2-RAUM
2 Zimmer FeWo 81,00 97,00 112,00

3-RAUM
3 Zimmer FeWo 98,00 115,00 133,00

•	 Mindestaufenthalt 3 Nächte und vom 01.07.- 31.08. 7 Nächte
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Über Silvester Mindestaufenthalt 4 Nächte
•	 Haustiere möglich (15€ pro Haustier und Tag)

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren kostenfrei

ZUSCHLAG: 
jede weitere Person ab 16 Jahre 25€/Nacht

AN- UND ABREISE: 
Montag bis Samstag (außer Feiertage) 

* Geschlossen in der Zeit vom 01.12. bis einschließlich 26.12.2027

Preise pro Ferienwohnung und Nacht für zwei Personen (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
FERIENWOHNUNGEN HIDDENSEE



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

NEBENSAISON ZWISCHENSAISON HAUPTSAISON WEIHNACHTEN SILVESTER
03.01. - 27.03.27 27.03. - 24.04.27 24.04. - 23.10.27 20.12. - 27.12.27 27.12.27- 03.01.28

13.11. - 20.12.27 23.10. - 13.11.27

DOPPELZIMMER
Superior 123,00 159,00 205,00 205,00 215,00

Komfort 115,00 150,00 195,00 195,00 205,00

Classic 108,00 142,00 184,00 184,00 195,00

SUITE
Premium 170,00 215,00 267,00 267,00 277,00

Exklusiv 160,00 201,00 252,00 252,00 263,00

Superior 143,00 180,00 232,00 232,00 242,00

Komfort 133,00 170,00 215,00 215,00 226,00

•	 Mindestaufenthalt 3 Nächte und vom 01.07.- 31.08. 7 Nächte
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Feste An- und Abreisetage über Weihnachten und Silvester inkl. besonderem Programm

ERMÄSSIGUNG: 
DZ oder Suite zur Alleinnutzung (oder mit Kind bis 15 Jahre) 20€ Ermäßigung auf den Zimmerpreis

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren im Zimmer/Suite der Eltern kostenfrei

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Halbpension (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
HOTEL AHLBECK



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

NEBENSAISON ZWISCHENSAISON HAUPTSAISON
11.01. - 27.03.27 27.03. - 01.05.27 01.05. - 27.09.27

06.11. - 04.12.27* 27.09. - 06.11.27

DOPPELZIMMER
Superior 103,00 139,00 201,00

Komfort 94,00 123,00 172,00

Classic 85,00 108,00 151,00

EINZELZIMMER
72,00 88,00 110,00

FAMILIENSUITE
Superior 123,00 174,00 221,00

Komfort 112,00 160,00 205,00

•	 Mindestaufenthalt 2 Nächte und vom 01.07.- 31.08. 7 Nächte
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise

ERMÄSSIGUNG: 
DZ oder Suite zur Alleinnutzung (oder mit Kind bis 15 Jahre) 10€ Ermäßigung auf den Zimmerpreis

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren im Zimmer/Suite der Eltern kostenfrei

* Geschlossen in der Zeit vom 04.12.27 bis einschließlich 07.01.2028

Preise pro Zimmer und Nacht inklusive Frühstück (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
HOTEL ALTER BAHNHOF



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

NEBENSAISON ZWISCHENSAISON HAUPTSAISON
04.01. - 30.03.27 30.03. - 18.05.27 18.05. - 27.09.27

03.11. - 20.12.27 27.09. - 03.11.27 27.12.27- 04.01.28

20.12. - 27.12.27

1-RAUM
1 Zimmer FeWo 63,00 77,00 97,00

2-RAUM
Exklusiv 78,00 95,00 129,00

Superior 74,00 90,00 117,00

•	 Mindestaufenthalt 3 Nächte und vom 01.07.- 31.08. 7 Nächte
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Über Silvester Mindestaufenthalt 7 Nächte

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren kostenfrei

ZUSCHLAG: 
jede weitere Person ab 16 Jahre 25€/Nacht

AN- UND ABREISE: 
Montag bis Samstag (außer Feiertage) 

Preise pro Ferienwohnung und Nacht für zwei Personen (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
FERIENWOHNUNGEN KÜHLUNGSBORN



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.de

NEBENSAISON ZWISCHENSAISON HAUPTSAISON
04.01. - 30.03.27 30.03. - 18.05.27 18.05. - 27.09.27

03.11. - 20.12.27 27.09. - 03.11.27 27.12.27 - 04.01.28

20.12. - 27.12.27

1-RAUM
1 Zimmer FeWo 57,00 70,00 96,00

2-RAUM
Exklusiv 64,00 85,00 118,00

Superior 60,00 80,00 112,00

3-RAUM
3 Zimmer FeWo 68,00 92,00 127,00

•	 Mindestaufenthalt 3 Nächte und vom 01.07.- 31.08. 7 Nächte
•	 Die unterschiedlichen Zimmerkategorien basieren auf Lage, Größe oder Modernisierung 
•	 Die angegebenen Kalendertage beinhalten jeweils den Tag der Anreise bzw. der Abreise
•	 Haustier möglich (15€ pro Haustier und Tag)

KINDERTARIF: 
Kinder von 0-15 Jahren kostenfrei

ZUSCHLAG: 
jede weitere Person ab 16 Jahre 25€/Nacht

AN- UND ABREISE: 
Montag bis Samstag (außer Feiertage) 

Preise pro Ferienwohnung und Nacht für zwei Personen (zzgl. Kurtaxe)

PREISE 2027
FERIENWOHNUNGEN ZINGST



BSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

www.stiftungsfamilie.deBSW-HOTEL & FEWO
STIFTUNGSFAMILIE

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des zwischen der Kundin/dem Kunden 
bzw. Reisenden (nachfolgend einheitlich „Kundin/Kunde“ abgekürzt) und der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) zu-
stande kommenden Vertrags. Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) bietet sowohl reine Erholungsaufenthalte in den 
stiftungseigenen Hotels und Ferienwohnungen an, für die die Gastaufnahmebedingungen in Teil B gelten, als auch 
Pauschalreisen in diese und andere Destinationen, für welche die Pauschalreisebedingungen in Teil A gelten. Bitte 
lesen Sie daher diese Bedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch.

 ALLGEMEINES, GELTUNGSBEREICH
1.1 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) ist eine 
rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts und 
ihrem Zweck nach eine betriebliche Sozialeinrichtung 
des Bundeseisenbahnvermögens (BEV) sowie des 
DB-Konzerns.

1.2 Die Reisebedingungen in Teil A gelten ausschließ-
lich für Pauschalreisen der Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW). Pauschalreisen sind i.d.R. Gruppenreisen, bei 
denen weitere Reisezusatzleistungen eingeschlossen 
sind und die mindestens zwei Hauptreiseleistungen 
umfassen (z.B. Unterkunft und Beförderung). 

1.3 Für vermittelte Pauschalreisen anderer Veran-
stalter gelten deren jeweilige Reisebedingungen. Für 
die Reisevermittlungstätigkeit der Stiftung Bahn-So-
zialwerk (BSW) gelten gesonderte Vermittlungsbedin-
gungen, die Sie jederzeit anfordern können.

1.4 Erholungsaufenthalte in stiftungseigenen Hotels 
und Ferienwohnungen, die ohne im Gesamtpreis ein-
geschlossene weitere Zusatzleistungen angeboten 
werden, unterliegen nicht dem Pauschalreiserecht. 
Für solche Aufenthalte, die vornehmlich der Gesund-
heitsfürsorge der von der Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) betreuten Personen dienen, gelten die Gastauf-
nahmebedingungen in Teil B dieser AGB.

1.5 Beförderungsleistungen sind nur dann einge-
schlossen, wenn diese im Reisepreis (Pauschalreisen 
gemäß Zi� er 1.2) enthalten sind. 

 TEIL A. 
PAUSCHALREISEBEDINGUNGEN DER STIFTUNG BAHN-
SOZIALWERK (BSW)
Diese Reisebedingungen werden, soweit wirksam ver-
einbart, Inhalt des bei Vertragsschluss zustande kom-
menden Pauschalreisevertrages zwischen der Kun-
din/dem Kunden und der Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW). Sie ergänzen die gesetzlichen Vorschriften der 
§§ 651a – y BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) und der Ar-
tikel 250 und 252 des EGBGB (Einführungsgesetz zum 
BGB) und füllen diese aus. Bitte lesen Sie daher diese 
Reisebedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch!

 1. ABSCHLUSS DES PAUSCHALREISEVERTRAGES, VER-
PFLICHTUNGEN DER KUNDIN/DES KUNDEN; HINWEIS 
ZUM WIDERRUFSRECHT
1.1 Für alle Buchungswege gilt:

a) Grundlage des Angebots der Stiftung Bahn-Sozial-
werk (BSW) und der Buchung der Kundin/des Kunden 
sind die Reiseausschreibung und die ergänzenden 
Informationen der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) 
für die jeweilige Reise, soweit diese der Kundin/dem 
Kunden bei der Buchung vorliegen.

b) Angaben in Hotelführern und ähnlichen Verzeich-
nissen, die nicht von der Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) herausgegeben werden, sind für die Stiftung 

Bahn-Sozialwerk (BSW) und ihre Leistungspfl icht 
nicht verbindlich, soweit sie nicht durch ausdrückli-
che Vereinbarung mit der Kundin/dem Kunden zum 
Inhalt der Leistungspfl icht gemacht wurden.

c) Weicht der Inhalt der Reisebestätigung der Stiftung 
Bahn-Sozialwerk (BSW) vom Inhalt der Buchung ab, so 
liegt ein neues Angebot der Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) vor. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses 
neuen Angebots zustande, soweit die Stiftung Bahn-
Sozialwerk (BSW) bezüglich des neuen Angebots auf 
die Änderung hingewiesen und ihre vorvertraglichen 
Informationspfl ichten erfüllt hat und die Kundin/der 
Kunde durch ausdrückliche Erklärung oder Anzahlung 
die Annahme erklärt.

d) Die von der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) ge-
gebenen vorvertraglichen Informationen über we-
sentliche Eigenschaften der Reiseleistungen, den 
Reisepreis und alle zusätzlichen Kosten, die Zah-
lungsmodalitäten, die Mindest-Personenzahl und die 
Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 
bis 5 und 7 EGBGB) werden nur dann nicht Bestand-
teil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen 
den Parteien ausdrücklich vereinbart ist.

e) Die Kundin/der Kunde haftet für alle vertraglichen 
Verpfl ichtungen von Mitreisenden, für die sie/er die 
Buchung vornimmt, wie für ihre/seine eigenen, so-
weit sie/er eine entsprechende Verpfl ichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernom-
men hat.

1.2 Für die Buchung, die mündlich, telefonisch, 
schriftlich, per E-Mail oder Telefax erfolgt, gilt:

a) Mit der Buchung bietet die Kundin/der Kunde der 
Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) den Abschluss des 
Pauschalreisevertrages verbindlich an. An die Bu-
chung ist der Kunde 3 Werktage gebunden.

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reise-
bestätigung (Annahmeerklärung) durch die Stiftung 
Bahn-Sozialwerk (BSW) zustande. Bei oder unverzüg-
lich nach Vertragsschluss wird die Stiftung Bahn-So-
zialwerk (BSW) der Kundin/dem Kunden eine den ge-
setzlichen Vorgaben entsprechende Reisebestätigung 
auf einem dauerhaften Datenträger (welcher es der 
Kundin/dem Kunden ermöglicht, die Erklärung un-
verändert so aufzubewahren oder zu speichern, dass 
sie der Kundin/dem Kunden in einem angemessenen 
Zeitraum zugänglich ist, z. B. auf Papier oder per E-
Mail), übermitteln, sofern die Kundin/der Kunde nicht 
Anspruch auf eine Reisebestätigung in Papierform 
nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, weil der 
Vertragsschluss in gleichzeitiger körperlicher An-
wesenheit beider Parteien oder außerhalb von Ge-
schäftsräumen erfolgte. 

1.3 Bei Buchungen im elektronischen Geschäftsver-
kehr (z. B. Internet, App, Telemedien) gilt für den Ver-
tragsabschluss:

a) Der Kundin/dem Kunden wird der Ablauf der elek-

tronischen Buchung in der entsprechenden Anwen-
dung der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) erläutert.
b) Der Kundin/dem Kunden steht zur Korrektur seiner 
Eingaben, zur Löschung oder zum Zurücksetzen des 
gesamten Buchungsformulars eine entsprechende 
Korrekturmöglichkeit zur Verfügung, deren Nutzung 
erläutert wird.

c) Die zur Durchführung der Onlinebuchung angebo-
tenen Vertragssprachen sind angegeben. Rechtlich 
maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Sprache.

d) Soweit der Vertragstext der Stiftung Bahn-Sozial-
werk (BSW) im Onlinebuchungssystem gespeichert 
wird, wird die Kundin/der Kunde darüber und über 
die Möglichkeit zum späteren Abruf des Vertragstex-
tes unterrichtet.

e) Mit Betätigung des Buttons (der Schaltfl äche) „zah-
lungspfl ichtig buchen“ bietet die Kundin/der Kunde der 
Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) den Abschluss des 
Pauschalreisevertrages verbindlich an. An dieses Ver-
tragsangebot ist die Kundin/der Kunde drei Werktage 
ab Absendung der elektronischen Erklärung gebunden.

f) Der Kundin/dem Kunden wird der Eingang seiner Bu-
chung unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt.

g) Die Übermittlung der Buchung durch Betätigung 
des Buttons „zahlungspfl ichtig buchen“ begründet 
keinen Anspruch der Kundin/des Kunden auf das 
Zustandekommen eines Pauschalreisevertrages ent-
sprechend ihrer/seiner Buchungsangaben. Die Stif-
tung Bahn-Sozialwerk (BSW) ist vielmehr frei in der 
Entscheidung, das Vertragsangebot der Kundin/des 
Kunden anzunehmen oder nicht.

h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebe-
stätigung durch die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) 
bei der Kundin/beim Kunden zustande.

i) Erfolgt die Reisebestätigung sofort nach Vornahme 
der Buchung der Kundin/des Kunden durch Betäti-
gung des Buttons „zahlungspfl ichtig buchen“ durch 
entsprechende unmittelbare Darstellung der Reise-
bestätigung am Bildschirm (Buchung in Echtzeit), 
so kommt der Pauschalreisevertrag mit Zugang und 
Darstellung dieser Reisebestätigung bei der Kundin/
beim Kunden am Bildschirm zu Stande, ohne dass 
es einer Zwischenmitteilung über den Eingang der 
Buchung nach e) bedarf, soweit der Kundin/
dem Kunden die Möglichkeit zur Spei-
cherung auf einem dauerhaften 
Datenträger und zum Ausdruck 
der Reisebestätigung ange-
boten wird. Die Verbind-
lichkeit des Pauschal-
reisevertrages ist 
jedoch nicht davon 
abhängig, dass die 
Kundin/der Kun-
de diese Mög-
lichkeiten zur 
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Speicherung oder zum Ausdruck tatsächlich nutzt. 
Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) wird der Kundin/
dem Kunden zusätzlich eine Ausfertigung der Reise-
bestätigung in Textform übermitteln.

1.4 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) weist darauf hin, 
dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7 
BGB) bei Pauschalreiseverträgen nach § 651a und § 651c 
BGB, die im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, 
Telekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete 
Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und On-
linedienste) abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht 
besteht, sondern lediglich die gesetzlichen Rücktritts- und 
Kündigungsrechte, insbesondere das Rücktrittsrecht ge-
mäß § 651h BGB (siehe hierzu auch Zi� . 5). Ein Widerrufs-
recht besteht jedoch, wenn der Vertrag über Reiseleistun-
gen nach § 651a BGB außerhalb von Geschäftsräumen 
geschlossen worden ist, es sei denn, die mündlichen 
Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss beruht, 
sind auf vorhergehende Bestellung der Verbrauchenden 
geführt worden; im letztgenannten Fall besteht ein Wider-
rufsrecht ebenfalls nicht.

 2. BEZAHLUNG
2.1 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) darf Zahlun-
gen auf den Reisepreis vor Beendigung der Pauschal-
reise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer 
Absicherungsvertrag besteht und der Kundin/dem 
Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kon-
taktdaten des Absicherers in klarer, verständlicher und 
hervorgehobener Weise übergeben wurde. Nach Ver-
tragsabschluss wird gegen Aushändigung des Siche-
rungsscheines eine Anzahlung in Höhe von 20 % des 
Reisepreises zur Zahlung fällig. Die Restzahlung wird 
28 Tage vor Reisebeginn fällig, sofern der Sicherungs-
schein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem 
in Zi� er 8 genannten Grund abgesagt werden kann. Bei 
Buchungen kürzer als 28 Tage vor Reisebeginn ist der 
gesamte Reisepreis sofort zahlungsfällig.

2.2 Leistet die Kundin/der Kunde die Anzahlung und/
oder die Restzahlung nicht entsprechend den verein-
barten Zahlungsfälligkeiten, obwohl die Stiftung Bahn-
Sozialwerk (BSW) zur ordnungsgemäßen Erbringung 
der vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, 
ihre gesetzlichen Informationspfl ichten erfüllt hat und 
kein gesetzliches oder vertragliches Aufrechnungs- 
oder Zurückbehaltungsrecht der Kundin/des Kunden 
besteht und die Kundin/der Kunde den Zahlungsver-
zug zu vertreten hat, so ist die Stiftung Bahn-Sozial-
werk (BSW) berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung 
nach Ablauf der Frist vom Pauschalreisevertrag zu-
rückzutreten und die Kundin/den Kunden mit Rück-
trittskosten gemäß Zi� er 5 zu belasten.

 3. LEISTUNGEN, ÄNDERUNGEN VON VERTRAGSINHALTEN 
VOR REISEBEGINN, DIE NICHT DEN REISEPREIS BETREFFEN
3.1 Die Mitnahme von (Haus-)Tieren ist nur möglich, 
wenn dies zwischen den Parteien ausdrücklich verein-
bart ist.

3.2 Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von 
Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Pau-
schalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss not-
wendig werden und von der Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt 
wurden, sind der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) vor 
Reisebeginn gestattet, soweit die Abweichungen uner-
heblich sind und den Gesamtzuschnitt der Reise nicht 
beeinträchtigen.

3.2 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) ist verpfl ichtet, 
der Kundin/dem Kunden über Leistungsänderungen 
unverzüglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund 
auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. auch durch E-
Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, verständlich und 
in hervorgehobener Weise zu informieren.

3.3 Im Fall einer erheblichen Änderung einer wesent-
lichen Eigenschaft einer Reiseleistung oder der Abwei-
chung von besonderen Vorgaben der Kundin/des Kun-
den, die Inhalt des Pauschalreisevertrags geworden 
sind, ist die Kundin/der Kunde berechtigt, innerhalb 
einer von der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) gleich-
zeitig mit Mitteilung der Änderung gesetzten angemes-
senen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder 
unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutre-
ten. Erklärt die Kundin/der Kunde nicht innerhalb der 
von der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) gesetzten Frist 
ausdrücklich gegenüber diesem den Rücktritt vom Pau-
schalreisevertrag, gilt die Änderung als angenommen.

3.4 Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben un-

berührt, soweit die geänderten Leistungen mit Män-
geln behaftet sind. Hatte die Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) für die Durchführung der geänderten Reise bzw. 
einer eventuell angebotenen Ersatzreise bei gleich-
wertiger Bescha� enheit zum gleichen Preis geringere 
Kosten, ist der Kundin/dem Kunden der Di� erenzbe-
trag entsprechend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten.

 4. PREISERHÖHUNG; PREISSENKUNG
4.1 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) behält sich 
nach Maßgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfol-
genden Regelungen vor, den im Pauschalreisevertrag 
vereinbarten Reisepreis zu erhöhen, soweit sich eine 
nach Vertragsschluss erfolgte

a) Erhöhung des Preises für die Beförderung von Per-
sonen aufgrund höherer Kosten für Treibsto�  oder 
andere Energieträger,

b) Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben für 
vereinbarte Reiseleistungen, wie Touristenabgaben, 
Hafen- oder Flughafengebühren, oder

c) Änderung der für die betre� ende Pauschalreise 
geltenden Wechselkurse unmittelbar auf den Reise-
preis auswirkt.

4.2 Eine Erhöhung des Reisepreises ist nur zulässig, 
sofern die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) den die 
Kundin/den Kunden in Textform klar und verständ-
lich über die Preiserhöhung und deren Gründe unter-
richtet und hierbei die Berechnung der Preiserhöhung 
mitteilt.

4.3 Die Preiserhöhung berechnet sich wie folgt:

a) Bei Erhöhung des Preises für die Beförderung von 
Personen nach 4.1a) kann die Stiftung Bahn-Sozial-
werk (BSW) den Reisepreis nach Maßgabe der nach-
folgenden Berechnung erhöhen:

• Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann 
die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) von der Kundin/
dem Kunden den Erhöhungsbetrag verlangen.

• Anderenfalls werden die vom Beförderungsunter-
nehmen pro Beförderungsmittel von der Stiftung 
Bahn-Sozialwerk (BSW) anteilig geforderten, erhöh-
ten Kosten für Treibsto�  oder andere Energieträger 
durch die Zahl der beförderten Personen geteilt. 
Den sich so für jede beförderte Person ergebende 
Erhöhungsbetrag kann die Stiftung Bahn-Sozial-
werk (BSW) von der Kundin/vom Kunden verlangen.

b) Bei Erhöhung der Steuern und sonstigen Abgaben 
gem. 4.1b) kann der Reisepreis um den entsprechen-
den, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

c) Bei Erhöhung der Wechselkurse gem. 4.1c) kann 
der Reisepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem 
sich die Reise dadurch für die Stiftung Bahn-Sozial-
werk (BSW) verteuert hat.

4.4 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) ist verpfl ich-
tet, der Kundin/dem Kunden auf ihr/sein Verlangen 
hin eine Senkung des Reisepreises einzuräumen, 
wenn und soweit sich die in 4.1a) – c) genannten 
Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach Vertrags-
schluss und vor Reisebeginn geändert haben und 
dies zu niedrigeren Kosten für die Stiftung Bahn-So-
zialwerk (BSW) führt. Hat die Kundin/der Kunde mehr 
als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der 
Mehrbetrag von der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) 
zu erstatten. Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) darf 
jedoch von dem zu erstattenden Mehrbetrag die der 
Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) tatsächlich entstan-
denen Verwaltungsausgaben abziehen. Die Stiftung 
Bahn-Sozialwerk (BSW) hat der Kundin/dem Kunden 
auf deren/dessen Verlangen nachzuweisen, in wel-
cher Höhe Verwaltungsausgaben entstanden sind.

4.5 Preiserhöhungen sind nur bis zum 20. Tag vor 
Reisebeginn eingehend bei der Kundin/beim Kunden 
zulässig.

4.6 Bei Preiserhöhungen von mehr als 8 % ist die 
Kundin/der Kunde berechtigt, innerhalb einer von 
der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) gleichzeitig mit 
Mitteilung der Preiserhöhung gesetzten, angemesse-
nen Frist entweder die Änderung anzunehmen oder 
unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zurückzutre-
ten. Erklärt die Kundin/der Kunde nicht innerhalb der 
von der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) gesetzten 
Frist ausdrücklich gegenüber der Stiftung Bahn-So-
zialwerk (BSW) den Rücktritt vom Pauschalreisever-
trag, gilt die Änderung als angenommen.

 5. RÜCKTRITT DURCH DIE KUNDIN/DEN KUNDEN VOR REI-
SEBEGINN/STORNOKOSTEN
5.1 Die Kundin/der Kunde kann jederzeit vor Reise-
beginn vom Pauschalreisevertrag zurücktreten. Der 
Rücktritt ist gegenüber der Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) unter der nachfolgend angegebenen Anschrift 
zu erklären. Falls die Reise über einen Reisevermittler 
gebucht wurde, kann der Rücktritt auch diesem gegen-
über erklärt werden. Der Kundin/dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt in Textform zu erklären.

5.2 Tritt die Kundin/der Kunde vor Reisebeginn zu-
rück oder tritt die Kundin/der Kunde die Reise nicht 
an, so verliert die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) 
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann 
die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) eine angemes-
sene Entschädigung verlangen, soweit der Rücktritt 
nicht von der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) zu ver-
treten ist. Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) kann 
keine Entschädigung verlangen, soweit am Bestim-
mungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unver-
meidbare, außergewöhnliche Umstände auftreten, die 
die Durchführung der Pauschalreise oder die Beför-
derung von Personen an den Bestimmungsort erheb-
lich beeinträchtigen; Umstände sind unvermeidbar 
und außergewöhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle 
der Partei, die sich hierauf beruft, unterliegen, und 
sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden 
lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getrof-
fen worden wären.

5.3 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) hat die 
nachfolgenden Entschädigungspauschalen unter 
Berücksichtigung des Zeitraums zwischen der Rück-
trittserklärung und dem Reisebeginn sowie unter 
Berücksichtigung der erwarteten Ersparnis von Auf-
wendungen und des erwarteten Erwerbs durch an-
derweitige Verwendungen der Reiseleistungen fest-
gelegt. Die Entschädigung wird nach dem Zeitpunkt 
des Zugangs der Rücktrittserklärung wie folgt mit der 
jeweiligen Stornosta� el berechnet: 

a) Pauschalreisen, soweit nicht unter b) fallend:

• bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 15 %

• ab dem 29. Tag vor Reiseantritt 25 %

• ab dem 15. Tag vor Reiseantritt 35 %

• ab dem 6. Tag vor Reiseantritt 70 %

• ab dem letzten vor Reiseantritt bis zum Tag des Rei-
seantritts oder bei Nichtantritt der Reise 80 % des 
Reisepreises;

b) Flug- und Schi� sreisen

• bis zum 30. Tag vor Reiseantritt 20 %

• ab dem 29. Tag vor Reiseantritt 40 %

• ab dem 21. Tag vor Reiseantritt 60 %

• ab dem 9. Tag vor Reiseantritt 80 %

• ab dem 3. Tag vor Reiseantritt bis zum Tag des Rei-
seantritts oder bei Nichtantritt der Reise 90 % des 
Reisepreises;

5.4 Der Kundin/dem Kunden bleibt es in jedem Fall 
unbenommen, der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) 
nachzuweisen, dass der Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) überhaupt kein oder ein wesentlich niedrige-
rer Schaden entstanden ist als die von der Stiftung 
Bahn-Sozialwerk (BSW) geforderte Entschädigungs-
pauschale. 

5.5 Eine Entschädigungspauschale gem. Zi� er 5.3. 
gilt als nicht festgelegt und vereinbart, soweit die 
Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) nachweist, dass der 
Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) wesentlich höhere 
Aufwendungen entstanden sind als der kalkulierte 
Betrag der Pauschale gemäß Zi� er 5.3. In diesem Fall 
ist die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) verpfl ichtet, 
die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung 
der ersparten Aufwendungen und des Erwerbs einer 
etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleis-
tungen konkret zu bezi� ern und zu begründen.

5.6 Ist die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) infolge 
eines Rücktritts zur Rückerstattung des Reisepreises 
eines Pauschalreisevertrages verpfl ichtet, bleibt § 
651h Abs. (5) BGB unberührt.

5.7 Das gesetzliche Recht der Kundin/des Kunden, 
gemäß § 651 e BGB von der Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) durch Mitteilung auf einem dauerhaften Daten-
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träger zu verlangen, dass statt ihrer/seiner ein Dritter 
in die Rechte und Pfl ichten aus dem Pauschalreise-
vertrag eintritt, bleibt durch die vorstehenden Bedin-
gungen unberührt. Eine solche Erklärung ist in jedem 
Fall rechtzeitig, wenn Sie der Stiftung Bahn-Sozial-
werk (BSW) 7 Tage vor Reisebeginn zugeht.

 6. UMBUCHUNGEN
6.1 Ein Anspruch der Kundin/des Kunden nach Ver-
tragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reisean-
tritts, der Unterkunft, der Verpfl egungsart, der Beför-
derungsart oder sonstiger Leistungen (Umbuchung) 
besteht nicht. Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung 
erforderlich ist, weil die Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) keine, unzureichende oder falsche vorvertrag-
liche Informationen gemäß Art. 250 § 3 EGBGB gegen-
über der Kundin/dem Kunden gegeben hat; in diesem 
Fall ist die Umbuchung kostenlos möglich. Wird in den 
übrigen Fällen auf Wunsch der Kundin/des Kunden 
dennoch eine Umbuchung vorgenommen, kann die 
Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) bei Einhaltung der 
nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt von 
der Kundin/vom Kunden pro von der Umbuchung be-
tro� enen reisenden Person erheben. Soweit vor der 
Zusage der Umbuchung nichts anderes im Einzelfall 
vereinbart ist, beträgt das Umbuchungsentgelt je-
weils bis zu dem Zeitpunkt des Beginns der zweiten 
Stornosta� el der jeweiligen Reiseart gemäß vorste-
hender Regelung in Zi� er 5.3. 30,– € pro betro� ener 
reisenden Person. Etwaig im Zuge der Umbuchung re-
sultierende höhere Reisekosten sind von der Kundin/
dem Kunden zusätzlich zu bezahlen. Sofern im Zuge 
der Umbuchung geringere Reisekosten resultieren 
sollten, wird dies entsprechend zugunsten der Kun-
din/des Kunden berücksichtigt.

6.2 Umbuchungswünsche der Kundin/des Kunden, 
die nach Ablauf der Fristen erfolgen, können, sofern 
ihre Durchführung überhaupt möglich ist, nur nach 
Rücktritt vom Pauschalreisevertrag gemäß Zi� er 5 zu 
den Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung 
durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungs-
wünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

 7. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE LEISTUNG 
Nimmt die Kundin/der Kunde einzelne Reiseleistun-
gen, zu deren vertragsgemäßer Erbringung die Stif-
tung Bahn-Sozialwerk (BSW) bereit und in der Lage 
war, nicht in Anspruch, aus Gründen, die der Kundin/
dem Kunden zuzurechnen sind, hat sie/er keinen 
Anspruch auf anteilige Erstattung des Reisepreises, 
soweit solche Gründe sie/ihn nicht nach den gesetzli-
chen Bestimmungen zum kostenfreien Rücktritt oder 
zur Kündigung des Reisevertrages berechtigt hätten. 
Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) wird sich um 
Erstattung der ersparten Aufwendungen durch die 
Leistungsträger bemühen. Diese Verpfl ichtung ent-
fällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen 
handelt.

 8. RÜCKTRITT WEGEN NICHTERREICHENS DER MINDEST-
TEILNEHMERZAHL
8.1 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) kann bei 
Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach 
Maßgabe folgender Regelungen zurücktreten:

a) Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeit-
punkt des Zugangs der Rücktrittserklärung von der 
Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) beim Kunden muss 
in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung an-
gegeben sein.

b) Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) hat die Min-
destteilnehmerzahl und die späteste Rücktrittsfrist in 
der Reisebestätigung anzugeben.

c) Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) ist verpfl ichtet, 
der Kundin/dem Kunden gegenüber die Absage der 
Reise unverzüglich zu erklären, wenn feststeht, dass 
die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilneh-
merzahl nicht durchgeführt wird.

d) Ein Rücktritt von der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) 
später als 28 Tage vor Reisebeginn ist unzulässig. 

8.2 Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchge-
führt, erhält die Kundin/der Kunde auf den Reisepreis 
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück, Zi� er 5.6. 
gilt entsprechend.

 9. KÜNDIGUNG AUS VERHALTENSBEDINGTEN GRÜNDEN
9.1 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) kann den 

Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist 
kündigen, wenn die Kundin/der Kunde ungeachtet 
einer Abmahnung von der Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) nachhaltig stört oder wenn die Kundin/der 
Kunde sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, 
dass die sofortige Aufhebung des Vertrages gerecht-
fertigt ist. Dies gilt nicht, soweit das vertragswidrige 
Verhalten ursächlich auf einer Verletzung von Infor-
mationspfl ichten durch die Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) beruht.

9.2 Kündigt die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW), so 
behält die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) den An-
spruch auf den Reisepreis; die Stiftung Bahn-Sozial-
werk (BSW) muss sich jedoch den Wert der ersparten 
Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) aus 
einer anderweitigen Verwendung der nicht in An-
spruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich 
der von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.

 10. OBLIEGENHEITEN DES KUNDEN
10.1 Reiseunterlagen
Die Kundin/der Kunde hat die Stiftung Bahn-So-
zialwerk (BSW) zu informieren, wenn die Kundin/der 
Kunde die notwendigen Reiseunterlagen (z. B. Flug-
schein, Hotelgutschein) nicht innerhalb der von der 
Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) mitgeteilten Frist 
erhält.

10.2 Mängelanzeige/Abhilfeverlangen
a) Wird die Reise nicht frei von Reisemängeln er-
bracht, so kann die/der Reisende Abhilfe verlangen.

b) Soweit die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) infolge 
einer schuldhaften Unterlassung der Mängelanzeige 
nicht Abhilfe scha� en konnte, kann die Kundin/der 
Kunde weder Minderungsansprüche nach § 651m 
BGB noch Schadensersatzansprüche nach § 651n 
BGB geltend machen.

c) Die Kundin/Der Kunde ist verpfl ichtet, ihre/seine 
Mängelanzeige unverzüglich der Vertreterin/dem 
Vertreter der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) vor 
Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein/e Vertreter/in vor 
Ort nicht vorhanden und vertraglich nicht geschuldet, 
sind etwaige Reisemängel an die Stiftung Bahn-So-
zialwerk (BSW) unter der mitgeteilten Kontaktstelle 
der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) zur Kenntnis zu 
bringen; über die Erreichbarkeit der Vertreterin/des 
Vertreters der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) bzw. 
ihrer/seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reise-
bestätigung unterrichtet. Die Kundin/Der Kunde kann 
jedoch die Mängelanzeige auch dem/der Reisever-
mittler/in, über die/den sie/er die Pauschalreise ge-
bucht hat, zur Kenntnis bringen. 

d) Die Vertreterin/der Vertreter der Stiftung Bahn-So-
zialwerk (BSW) ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, 
sofern dies möglich ist. Sie/er ist jedoch nicht befugt, 
Ansprüche anzuerkennen.

10.3 Fristsetzung vor Kündigung
Will die Kundin/der Kunde den Pauschalreisevertrag 
wegen eines Reisemangels der in § 651i Abs. (2) BGB 
bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 651l 
BGB kündigen, hat die Kundin/der Kunde der Stiftung 
Bahn-Sozialwerk (BSW) zuvor eine angemessene 
Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur dann 
nicht, wenn die Abhilfe von der Stiftung Bahn-Sozial-
werk (BSW) verweigert wird oder wenn die sofortige 
Abhilfe notwendig ist.

10.4 Gepäckbeschädigung und Gepäckverspätung bei 
Flugreisen; besondere Regeln & Fristen zum Abhilfe-
verlangen.
a) Die Kundin/der Kunde wird darauf hingewiesen, 
dass Gepäckverlust, -beschädigung und -verspätung 
im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftver-
kehrsrechtlichen Bestimmungen von der Kundin/
vom Kunden unverzüglich vor Ort mittels Schadens-
anzeige („P.I.R.“) der zuständigen Fluggesellschaft 
anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und Stiftung 
Bahn-Sozialwerk (BSW) können die Erstattungen auf-
grund internationaler Übereinkünfte ablehnen, wenn 
die Schadensanzeige nicht ausgefüllt worden ist. Die 
Schadensanzeige ist bei Gepäckbeschädigung binnen 
7 Tagen, bei Verspätung innerhalb 21 Tagen nach Aus-
händigung, zu erstatten.

b) Zusätzlich ist der Verlust, die Beschädigung oder 
die Fehlleitung von Reisegepäck unverzüglich der 
Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW), ihrer Vertreterin/

seinem Vertreter bzw. ihrer/seiner Kontaktstelle oder 
dem/der Reisevermittler/in anzuzeigen. Dies entbin-
det die reisende Person nicht davon, die Schadenan-
zeige an die Fluggesellschaft gemäß Buchst. a) inner-
halb der vorstehenden Fristen zu erstatten.

 11. REISEVERSICHERUNGEN
Der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung 
mit Reiseabbruch sowie einer Versicherung zur De-
ckung der Rückführungskosten bei Unfall oder Krank-
heit wird dringend empfohlen. In den Reiseleistungen ist 
grundsätzlich kein Versicherungsschutz enthalten. Wir 
empfehlen, für Ihren individuellen Versicherungsschutz 
(insbesondere eine Reiserücktrittskostenversicherung, 
Auslandsreise-Krankenversicherung etc.) selbst Sorge 
zu tragen und vermitteln Ihnen auf Wunsch dazu spe-
zielle Angebote, z.B. der ERGO Reiseversicherung.

 12. BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG
12.1 Die vertragliche Haftung der Stiftung Bahn-So-
zialwerk (BSW) für Schäden, die nicht aus der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
resultieren und nicht schuldhaft herbeigeführt wur-
den, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt. 

12.2 Möglicherweise darüberhinausgehende Ansprü-
che nach dem Montrealer Übereinkommen bzw. dem 
Luftverkehrsgesetz bleiben von dieser Haftungsbe-
schränkung unberührt.

12.3 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) haftet 
nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sach-
schäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. 
vermittelte Ausfl üge, Sportveranstaltungen, Thea-
terbesuche, Ausstellungen), wenn diese Leistungen 
in der jeweiligen Leistungsausschreibung und der 
Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter An-
gabe der Identität und Anschrift des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig 
gekennzeichnet wurden, dass sie für die Kundin/den 
Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Pauschal-
reise der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) sind und 
im Übrigen die Vorgaben der §§ 651b, 651c, 651w 
und 651y BGB ordnungsgemäß erfüllt wurden.

12.4 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) haftet je-
doch, wenn und soweit für einen Schaden der Kun-
din/des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Auf-
klärungs- oder Organisationspfl ichten der Stiftung 
Bahn-Sozialwerk (BSW) ursächlich geworden ist.

 13. GELTENDMACHUNG VON ANSPRÜCHEN; ADRESSAT
Ansprüche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4 – 7 BGB 
hat die Kundin/der Kunde gegenüber der Stiftung 
Bahn-Sozialwerk (BSW) geltend zu machen. Die Gel-
tendmachung kann auch über die Reisevermittlerin/
den Reisevermittler erfolgen, wenn die Pauschal-
reise über diese/n Reisevermittler gebucht war. Die 
in § 651 i Abs. (3) BGB aufgeführten vertraglichen 
Ansprüche verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung 
beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag 
nach enden sollte. Eine Geltendmachung in Textform 
wird empfohlen.

 14. INFORMATIONSPFLICHTEN ÜBER DIE IDENTITÄT DES 
AUSFÜHRENDEN LUFTFAHRTUNTERNEHMENS
14.1 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) informiert 
die Kundin/den Kunden bei Buchung entsprechend 
der EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggäs-
ten über die Identität des ausführenden Luftfahrt-
unternehmens vor oder spätestens bei der Buchung 
über die Identität der ausführenden Fluggesell-
schaft(en) bezüglich sämtlicher im Rahmen der ge-
buchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungs-
leistungen. 

14.2 Steht/stehen bei der Buchung die ausführende 
Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so ist die 
Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) ver-
pfl ichtet, der Kundin/dem Kunden 
die Fluggesellschaft bzw. die 
Fluggesellschaften zu nen-
nen, die wahrscheinlich 
den Flug durchführen 
wird bzw. werden. 
Sobald die Stiftung 
Bahn-Sozialwerk 
(BSW) weiß, 
welche Flugge-
sellschaft den 
Flug durch-
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führt, wird die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) den 
Kunden informieren.

14.3 Wechselt die der Kundin/dem Kunden als aus-
führende Fluggesellschaft genannte Fluggesell-
schaft, wird die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) die 
Kundin/den Kunden unverzüglich und so rasch dies 
mit angemessenen Mitteln möglich ist, über den 
Wechsel informieren.

14.4 Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte 
„Black List“ (Fluggesellschaften, denen die Nutzung 
des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt 
ist), ist auf den Internet-Seiten der Stiftung Bahn-So-
zialwerk (BSW) oder direkt über https://transport.
ec.europa.eu/transport-themes/eu-air-safety-list_de 
abrufbar und in den Geschäftsräumen der Stiftung 
Bahn-Sozialwerk (BSW) einzusehen.

 15. PASS-, VISA- UND GESUNDHEITSVORSCHRIFTEN
15.1 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) wird die Kun-
din/den Kunden über allgemeine Pass- und Visaerfor-
dernisse sowie gesundheitspolizeiliche Formalitäten 
des Bestimmungslandes einschließlich der ungefähren 
Fristen für die Erlangung von gegebenenfalls notwendi-
gen Visa vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. 
Änderungen vor Reiseantritt unterrichten.

15.2 Die Kundin/Der Kunde ist verantwortlich für das 
Bescha� en und Mitführen der behördlich notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen 
sowie das Einhalten von Zoll- und Devisenvorschriften. 
Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschrif-
ten erwachsen, z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, 
gehen zu Lasten der Kundin/des Kunden. Dies gilt nicht, 
wenn die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) nicht, unzu-
reichend oder falsch informiert hat. 

15.3 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) haftet nicht für 
die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger 
Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn 
die Kundin/der Kunde die Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, 
dass die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) eigene Pfl ich-
ten schuldhaft verletzt hat.

 16. BESONDERE REGELUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT 
PANDEMIEN (INSBESONDERE DEM CORONA-VIRUS)
16.1 Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbar-
ten Reiseleistungen durch die jeweiligen Leistungs-
erbringer stets unter Einhaltung und nach Maßgabe 
der zum jeweiligen Reisezeitpunkt geltenden behörd-
lichen Vorgaben und Aufl agen erbracht werden.

16.2 Die Kundin/Der Kunde erklärt sich einverstan-
den, angemessene Nutzungsregelungen oder -be-
schränkungen der Leistungserbringer bei der Inan-
spruchnahme von Reiseleistungen zu beachten und 
im Falle von auftretenden typischen Krankheitssym-
ptomen die Reiseleitung und den Leistungsträger un-
verzüglich zu verständigen.

16.3 Durch die vorstehenden Regelungen bleiben die 
Rechte der Kundin/des Kunden aus § 651i BGB un-
berührt.

 17. ALTERNATIVE STREITBEILEGUNG; RECHTSWAHL- UND 
GERICHTSSTANDSVEREINBARUNG
17.1 Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) weist im Hin-
blick auf das Gesetz über Verbraucherstreitbeilegung 
darauf hin, dass die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) 
nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung 
teilnimmt. Sofern und soweit eine Verbraucherstreit-
beilegung zukünftig für die Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) verpfl ichtend würde, informiert die Stiftung 
Bahn-Sozialwerk (BSW) die dementsprechend be-
tro� enen Verbraucher/innen hierüber in geeigneter 
Form. Die Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) weist für 
alle Reiseverträge, die im elektronischen Rechtsver-
kehr geschlossen wurden, auf die europäische On-
line-Streitbeilegungs-Plattform https://ec.europa.eu/
consumers/odr/ hin.

17.2 Für Kundinnen und Kunden, die nicht Angehöri-
ge eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder 
Schweizer Staatsbürger sind, wird für das gesamte 
Rechts- und Vertragsverhältnis zwischen der Kundin/
dem Kunden und der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) 
die ausschließliche Geltung des deutschen Rechts 
vereinbart. Solche Kundinnen und Kunden können die 

Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) ausschließlich am 
Sitz der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) verklagen.

17.3 Für Klagen der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) 
gegen Kundinnen und Kunden, bzw. Vertragspartner/
innen des Pauschalreisevertrages, die Kaufl eute, ju-
ristische Personen des ö� entlichen oder privaten 
Rechts oder Personen sind, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder 
deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als 
Gerichtsstand der Sitz der Stiftung Bahn-Sozialwerk 
(BSW) vereinbart.

 TEIL B. 
GASTAUFNAHMEBEDINGUNGEN
 1.GELTUNGSBEREICH
1.1 Aufenthalte in Hotels und Ferienwohnungen der 
Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW), die in der Ausschrei-
bung nicht gesondert oder mit „BSW-Gastaufnahme“ 
bezeichnet sind und die ohne im Gesamtpreis einge-
schlossenen weiteren touristischen Hauptleistungen 
angeboten werden, unterliegen nicht dem Pauschal-
reiserecht. Für diese gelten diese Gastaufnahmebe-
dingungen des Teil B.

Entsprechend den gesetzlichen Verpfl ichtungen wird 
die Kundin/der Kunde darauf hingewiesen, dass 
nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 312g Abs. 2 
Satz 1 Zi� . 9 BGB) bei Gastaufnahmeverträgen, die 
im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Te-
lekopien, E-Mails, über Mobilfunkdienst versendete 
Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk und Telemedien) 
abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht 
sondern lediglich die gesetzlichen Regelungen über 
die Nichtinanspruchnahme von Mietleistungen (§ 537 
BGB) gelten.

 2. BESONDERE BELEGUNGSBEDINGUNGEN
Unter Beachtung des Zwecks der Stiftung Bahn-Sozial-
werk (BSW) ist es erforderlich, dass berufstätige Mit-
glieder und deren Familien während der Sommermo-
nate in den am stärksten nachgefragten BSW-Hotels 
und Ferienwohnungen hinsichtlich der Reservierung 
vorrangig bedient werden. Aus diesem Grunde sind für 
die Zeit von in der Regel Juni bis September entspre-
chende Kontingente in diesen Objekten hinterlegt. 

 3. BEZAHLUNG
Für Aufenthalte in Hotels und Ferienwohnungen der 
Stiftungsfamilie gilt ergänzend – soweit im Einzel-
fall nicht abweichend vereinbart – zu den im Übrigen 
vereinbarten Zahlungsbedingungen, dass die Stiftung 
Bahn-Sozialwerk (BSW) keine Anzahlung erhebt, son-
dern die Bezahlung der Gesamtsumme 30 Tage vor 
Anreise zu erfolgen hat. Bei kurzfristigen Buchungen 
innerhalb von 30 Tagen vor Reiseantritt erfolgt die 
Bezahlung vor Ort. Zi� er 2.2. der Reisebedingungen 
aus Teil A gilt entsprechend.

 4. RÜCKTRITT VOM GASTAUFNAHMEVERTRAG
Anstelle der Regelungen in Zi� er 5.3. der Bedingun-
gen in Teil A gelten im Bereich des Gastaufnahme-
vertrags (ergänzend zu Zi� er 5 aus Teil A in entspre-
chender Anwendung) die folgenden pauschalierten 
Rücktrittskosten (auf Basis der durchschnittlich er-
sparten Aufwendungen und des möglichen Erlöses 
für anderweitige Verwendungen der Unterkunft):

• bis zum 42. Tag vor Anreise kostenfrei

• ab dem 41. Tag vor Anreise 20 %

• ab dem 21. Tag vor Anreise 50 %

• ab dem 9. Tag vor Anreise 70 %

• bei Stornierung am Anreisetag oder No-show 80 %.

Die übrigen Regelungen der Zi� er 5 der Regelungen 
aus den Bedingungen in Teil A bleiben nach Maßgabe 
der nachfolgenden Zi� er 5 aus Teil B unberührt.

 5. ANWENDBARE REGELUNGEN DER BEDINGUNGEN IN 
TEIL A
5.1 Folgende Regelungen aus den Bedingungen in 
Teil A gelten in entsprechender Anwendung auch für 
die Verträge über Aufenthalte in Hotels und Ferien-
wohnungen der Stiftungsfamilie (welche die Kundin/

der Kunde mit der Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) 
abschließt und die nicht Teil einer Pauschalreise der 
Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW) sind), jedoch immer 
mit der Maßgabe, dass hierdurch ein Gastaufnahme-
vertrag begründet wird und keine Vereinbarung von 
Pauschalreiserecht erfolgt: 

Teil A Zi� ern 1, 2.2., 3, 5, 6, 7, 9, 10.1, 10.2., 10.3., 11, 
12, 16, 17.

5.2 Im Übrigen gelten, soweit in diesen Gastaufnah-
mebedingungen keine abweichenden Regelungen 
vereinbart sind, die gesetzlichen Vorschriften.

Stand: Dezember 2025 – gültig für Reisebuchungen 
ab 15.01.2026
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Kontakt und Vertragspartner:
Bitte wenden Sie sich mit Ihren Wünschen, 
Anfragen und Hinweisen an:

Stiftung Bahn-Sozialwerk (BSW)
Hübnerstraße 3
86150 Augsburg

Telefon: 0821 2427-300
Telefax: 0821 2427-460
E-Mail: reisezentrum@stiftungsfamilie.de oder 
reservierung@stiftungsfamilie.de

Internet: www.stiftungsfamilie.de


